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Wasserbezug aus einem öffentlichen Gewässer bei Trockenheit.  
Meldeformular 

Nach Art. 98 des kantonalen Gesetzes über die Gewässer (Gewässergesetz; GewG; NG 631.1) 
dürfen öffentliche Gewässer zum Wasserbezug bis zu 50 l/min zum privaten Eigengebrauch nach 
erfolgter Meldung durch jedermann konzessionsfrei genutzt werden, sofern dadurch keine qualita-
tiven oder quantitativen Beeinträchtigungen entstehen.  

Hinweis: Wasserbezüge, die die konzessionsfreie Nutzung übersteigen, bedürfen einer Konzession des 
Regierungsrates oder der Landwirtschafts- und Umweltdirektion. Die Nutzung der Wasserkraft 
sowie die Errichtung und der Betrieb von Anlagen, bei denen Wasser aus öffentlichen Gewäs-
sern zu Pumpspeicherzwecken, Kühlzwecken oder zur Wärmegewinnung (Wärmepumpen)  
verwendet wird, sind unabhängig von der Bezugsmenge in jedem Fall konzessionspflichtig. 
Dazu bitte die separaten Gesuchsformulare verwenden. 

Meldung von 

Name und Adresse: 

Telefon und E-Mail:  

Grundeigentümer/in 

Name und Adresse: 

Telefon und E-Mail:  

> Weitere Grundeigentümer/innen bitte auf separatem Blatt aufführen. 

Angaben über den geplanten Wasserbezug 

Gewässername: Gemeinde:  

Lokalität: 

Koordinaten Entnahme: / 

Name der Fassung (falls vorhanden):  

Wasserbezugsmenge [m3/h]:  

Zeitraum der Entnahme: 

Verwendung:  

☐ Trinkwasser                  ☐ Brauchwasser                  ☐ anderer Zweck:  

Art der Entnahme 

☐ Grundwasserfassung                  ☐ Quellwasserfassung                   ☐ Bachwasserfassung 

☐ Seewasserfassung: Distanz zum Seeufer:__________m       Entnahmetiefe:___________m 

Bemerkungen 
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Unterschriften 

Melder/in Grundeigentümer/in 

Ort, Datum: Ort, Datum: 

Unterschrift: Unterschrift: 

> Weitere Grundeigentümer/innen bitte auf separatem Blatt unterschreiben. 

Bewilligung Wasserbezug durch Behörde (bitte leer lassen)

Ort, Datum:  Stans,  

Unterschrift: 

Einreichung  

Hinweis: Falls Anlagen erstellt oder geändert werden, kann zusätzlich ein Baubewilligungsverfah- 
ren erforderlich sein. Die Beurteilung der Baubewilligungspflicht obliegt der Gemeinde.  

Gesuchsunterlagen  

☐ Situationsplan (Planbezugsmöglichkeit: www.gis-daten.ch) 

☐ Anlageplan oder -skizze mit Anlageteilen 

Dieses Gesuch ist beim Amt für Umwelt und Energie, Stansstaderstrasse 59, 6371 
Stans einzureichen oder   per Mail    an aue@nw.ch zu schicken.  

Zusätzlich bei Grundwassernutzungen: 

☐ Tiefen-/Bohrprofil (nur für bestehende Grundwasserfassungen) 

☐ Bohrbewilligungsgesuch (nur für noch zu erstellende Grundwasserfassungen) 
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